
CHECKLISTE
WANDERWEGE

FÜR KOMMUNEN

FÜR REGIONEN

FÜR LEISTUNGSTRÄGER

 Ja Nein Entfällt

Der barrierefreie Wanderweg ist maximal 7 km lang (entsprechend

den Vorgaben des Deutschen Wanderverbandes für Komfort-

Wanderwege).

   

Es gibt einen klar erkennbaren Ausgangspunkt (Wanderparkplatz,

ÖPNV, Ortsmitte). Er hat mindestens 1 Behindertenparkplatz

und dieser ist maximal 100 m vom Wanderausgangspunkt entfernt.

   

Am Ausgangspunkt stehen eine barrierefreie Wanderinformationstafel

und Wegweiser

(siehe auch Checkliste „Leit- und Orientierungssysteme“).

   

Ein taktiler und visuell kontrastierender Plan (Tastmodell oder

Reliefplan) ist vorhanden.
   

Es gibt eine detaillierte Wegbeschreibung und aktuelle Infos zum Weg

(online oder Flyer).
   

Der Weg ist durchgehend und gut sichtbar ausgeschildert. An allen

Kreuzungspunkten mit wichtigen Wanderwegen steht ein Wegweiser.
   

Das Markierungszeichen ist gut erkennbar und kontrastreich.    

Der Oberflächenbelag ist sicher begeh- und berollbar.    

Der Weg ist durchgängig 180 cm breit, oder mit einer nutzbaren Breite

von mindestens 90 cm und Ausweichflächen (mindestens 150 cm x 150

cm) in Sichtweite.

   

Bei einer Engstelle (wie z. B. Hindernisse wie Wurzeln, Schlaglöcher oder

bei Rahmensperren/Pollern) beträgt die lichte Breite mindestens 90 cm.
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Gehwegebegrenzungen sind vorhanden (z. B. durch Rasenkantensteine,

Rundhölzer, deutlich wahrnehmbarer Materialwechsel z.B.

Oberflächenbelag und Rasen).

   

Falls quer zur Laufrichtung verlaufende Bodenvertiefungen vorhanden

sind (z.B. Entwässerungsrinne), dürfen diese maximal 5 cm breit sein.
   

Es sind keine Stufen vorhanden.    

Falls Rampen und/oder Steigungen vorhanden sind, beträgt deren

Längsneigung max. 6 % auf einer Länge von 10 m, bei mehr als 10 m

maximal 3 %.

   

An stark abschüssigen Stellen auf dem Weg sind Handläufe angebracht.    

Entlang des Weges stehen ausreichend Sitzbänke (Empfehlung

mindesten 1 pro 500 m).
   

Pro Wandertour gibt es mindestens eine barrierefreie Toilette (z.B. in

Gasthäusern, öffentliches Behinderten-WC)

(siehe auch Checkliste „Sanitärbereich“).

   

Mehrfachnutzung (z.B. mit Radfahrern, Inline- Skatern, Mountainbikern)

auf maximal 300 m
   

Die Wegstrecke ist besonders sicher (keine Kraftfahrzeuge).    
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Beispiel 1: Die Rundhölzer am
Wegrand dienen blinden
Menschen als taktiles
Wegeleitsystem.  
 
Foto: TMB / Kerstin Lehmann

Beispiel 2: Der Weg ist eben und gut
berollbar. Sitzgelegenheiten sind in

das Wegesystem integriert und
komfortabel erreichbar.
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